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Freiwillige Militär-Skikurse oder Skipatrouillen-Kurse?1)
Von Major Künzli, Kdt. Geb. J. Bat. 92, Davos-Dorf.

Angenehm überrascht nehmen wohl sämtliche Gebirgler Kenntnis
von der Verfügung des eidg. Militärdepartementes über die
„Vorschriften für Skikurse". Damit kehrt man zu einer Einrichtung
zurück, die sich vor dem Krieg gut eingelebt hatte und großen
Zuspruchs erfreute.

Wenn wir einen Vergleich zwischen den Vorschriften von 1911
und denjenigen vom 31. Oktober 1923 ziehen, so fällt uns vor allem
der engere militärische Rahmen auf, in welchem diese Kurse durchgeführt

werden sollen.
In Art. 1 wird bestimmt, daß nur die Kommandanten der Ge-

birgs- und Festungstruppen solche Kurse veranstalten können.
Früher konnte jeder Offizier oder Unteroffizier solche Kurse
veranstalten.

Art. 6 schreibt die Teilnahme in Uniform vor; dies hat zur
Folge, daß die Teilnehmer laut Art. 9 dem Militärstrafgesetz unterstellt

sind, was früher nicht der Fall war. Damit ist gegenüber
den Vorschriften von 1911 der Schritt zu den eigentlichen
Militärskikursen getan. Wiewohl die Teilnahme der Freiwilligkeit anheim-

')Dieses Referat ist am 22. Januar a. c. im bündnerischen Offiziers-
Verein in Ctiur gehalten worden; derselbe hat zum Vorsehlag des
Referenten Stellung genommen und sich grundsätzlich mit demselben
einverstanden erklärt. — Der Verfasser.
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